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A!«» abonnir! sich b«» I. A. ychê In Vêr», und bn»
alle» Postämter». 78. °1>

Vai Abottnenimt i»r 7s Nummer« oder siir ei» liier«
tesiahr ist in Ber» a Fr. und ausser Bern postfrc»
5 Franke».

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den 7 August 180c». Erstes Quartal» Den i8 Thermidor VIII.

An die Abonnenten.
Da mit dem St. 78 das erste Quartal des 11 e-uen

Republikaners zu Ende geht, so sind die Abon-
nenten ersucht, wann sie die Fortsetzung ununterbro-
chen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement für das
2te Quartal mit 4 Fr. in Bern, und ; Fr. postfrey
ausser Bern, zu erneuern.

Vollziehung s - Ausschuß.
Beschluß vom 2. August.

Der Vollzichungsausschuß, auf den Bericht feines
Finanzministers über die dringende Nothwendigkeit, sich

mit allem Ernste mit der Güter - Söndcrung in den
ehemals regierenden Städten zu beschäftigen, damit
erkannt und bestimmt werde, welche Güter dem Staate
und welche den Gemeinden rechtlich zukommen;

In Erwägung der grossen Vortheile, die zu erwar-
ten sind, wenn das wichtige Geschäft einer eigenen
Untersuchungs - Commißion übertragen würde, die mit
Einsicht, Genauigkeit und strenger Unparteilichkeit ar-
beiten und das Geschäft mehr beschleunigen und eher
beseitigen könnte, als es das mit so vielen andern Ge-
schäften beladene Finanzministerium einzig und allein
zu thun im Stande ist.

In Erwägung, daß eine solche Commißion aus Man-
nern bestehen müsse, die sowohl durch ihre Talente und
Kenntnisse, als durch ihre Redlichkeit und Gerechtig.
keitslicbe ein hohes Zutrauen einzuflössen wußten;

beschließt:
Das Geschäft der Gütersönderung in den ehmals re-

gierenden Städten, werde einer besondern Com-
mißion übertragen, wozu hiemit ernennt seyen:

«. Die Bürger Lüthiv. S 0 l., Mitglied des Se-

nats, Zimmermann von Brug u. At»
verwerth v. Münsterlingen, Mitglieder
des grossen Raths.

2. Diese Commißion sey beauftragt, die Güter-An«
spräche des Staats und der verschiedenen Gemein«
den nach den bestehenden Titeln, Verträgen oder
örtlichen Herkommen, mit aller Genauigkeit und
Gerechtigkeit zu untersuchen; die Artikel der mit
den Gemeinden abzuschliessenden Uebereinkunst auf-
zustellen, oder, im Falle das Interesse des Staa,
tes mit den allzugrossen Federungen der Gemein,
den nicht vereinbar seyn soll, besondere Memoriale
abzufassen, worinn die Ansprüche von Seite des

Staates enthalten seyen ; und welches sodann dem
gesetzgebenden Corps mitgetheilt werden soll, dem
in schwierigen Fällen die endliche Entscheidung zu-
kömmt.

z. Diese Commißion soll in ihren Operationen, s»

viel als möglich, den Weisungen des Gesetzes vom
zten April 1799 folgen.

4. Sie stehe in enger Verbindung mit dem Finanz«
Ministerium, von dem sie die nöthigen Dircktio-
nen erhalten, und welchem sie den Erfolg und die
Resultate ihrer Verrichtungen von Zeit zu Zeit
mittheilen wird. Im Fall ein Regierungsentscheid
erfoderlich ist, wird das Finanzministerium die
Arbeit der Commißion, begleitet mit seinem Be-
richte, dem Vollzichungsausschuß vorlegen der das
Weitere beschließen wird.

5. Die Commißion sey aufgefodert, ohne Aufschub;»
ihren Verrichtungen zu schreiten.

6. Dem Finanzminister sey die Bekanntmachung und
Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses über-

tragen.
Folgen die Unterschriften,
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Beschluß von: 4. ^lug.
Der Vollziehungsausschuß, auf das Begehren der

Gemeindskammer von Svlvthurn, daß ihr der Betrag
von den verkauften, dem Kloster St. Joseph ehmals
angehörten baufälligen Häusern, zu Handen des Klo-
sters zugestellt werde.

In Erwägung daß das Finanzministerium nie ge-
sinnt war, diesen Betrag anders, als zum Vortheil
des Klosters zu verwenden;

In Erwägung, daß die Gemeinde keine Vefugniß
habe in die Verwaltung solcher Klostergüter einzutreten.

Nach angehörtem Bericht seines Finanzministerö
besch ließt:

1. Ueber dieses Begehren zur Tagesordnung zu gehen.

2. Der Finanzminister sey beauftragt, diesen Beschluß
gehörigen Orts bekannt zu machen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 1. Aug.
Der Vollziehungsausschuß, auf das Begehren der

Central-Gemetndskammer von der Mark, im Canton
Linth, daß die verschiedenen Gemeinden, welche einen

Theil derselben ausmachen, und in zwey Distrikte ab-

getheilt sind, wieder in einen einzigen vereiniget wer-
den möchten;

In Erwägung, daß jede Abänderung in Terito-
rial-Eintheilungen, die nicht durch besondere Lokalit-
arten dringend nothwendig gemacht ist, bis zu dem-
jenigen Zeitpunkte verschoben werden sollte, wo die

Grundlage einer neuen Verfassung darüber das nähere
bestimmen wird;

Nach angehörtem Bericht seines Ministers des In-
«ern, beschließt:

z. Ueber dieses Begehren zur Tagesordnung zu gehen,

s. Der Minister des Innern sey beauftragt, dieses

gehörigen Orts bekannt zu machen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 29. Juli.
Der Vollziehungsausschuß nach angehörtem Bericht

stincs Justizministers über die sogenannten Freyschiesset,
welche in einigen Gegenden der Schweiz ohne die uö-

thige Pvlizcyvorsicht vcrwilligt werden;
beschließt:

z>. Jede von den Munizipalitäten verwilligte Erlaub-
piß eines Freyschiesset, soll zu ihrer vollgültigen
Kraft dem Unterstatthalter deS Bezirks zn visiren

vorgelegt werden».

2. Derselbe ist bewältigt, den Ort zu verschkiessm,
wo ein solcher Freyschiesset gehalten wird, wenn
ihm die dahcrige Munizipal - Erlaubniß zu visiren
nicht vorgelegt wurde.

;. Sollte der Unterstatthalter hinlängliche Beweg-
gründe haben, ein solches Visii zu verweigern, so

wird er darüber dem Regierungsstatthaltcr des
Cantons Bericht erstatten der über die Begründ,
niß oder Unbegründniß dieser Weigerung cntschci»
den wird.

4. Der Justiz - und Polizcymiuister ist mit der Voll.
Ziehung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,
der in das Tagblatt der Beschlüsse eingerükt wer.
den soll.

Folgen die Unterschriften.

Gesezgebung.

Grosser Rath, 24. Juni.
Fortsetzung.

Cartier vertheidigt Zimmermanns Antrag und
fürchtet die kleinen Cantone möchten in solchen abge-
schmolzenen Versammlungen leicht zu kurz kommen.

Bille ter sieht in dem Gutachten einen Auswuchs
der Vertagungsgeschichle und findet also dasselbe ver-
merflich; doch will er zu näherer Untersuchung dasselbe

erst auf den Canzleytisch legen.

Guter wundert sich, daß das, was Deloes ga.
loppieren macht, den sonst ziemlich warme» Suter
zum Schrittg-Hen auffodcrt: er sieht auch die Sache
nicht für so einfach an, sondern wie ein Regen mitten
im schönen Wetter, und daher ehe er dieser wunder»
baren Erscheinung beystimmen, oder dieselbe bestimmt
verwerfen kann, wünscht er länger darüber nachdenken

zu können und fodert also Vertagung.
Kilchmann glaubte erst das Gutachten sey gut,

da man aber dasselbe überstürzen will, so traut er ihm
nicht mehr, und hat die Dringlichkeitserklärungen, vov
denen Kühn lezthin so sehr warnte, nicht gern: ev

stimmt Zimmermann bey, dem auch Custor folgt.
Graf beharret auf der gleichen Meinung und

würde gern dazu stimmen den abgehenden DrittheiZ
nicht mehr ;u ersetzen; er fürchtet es stecke was da»

hinter, daß man so schnell zu Werke gehen will.
Hub er ist Kilchmanns und Grass Meinung und

will nach dem erhaltnen Rath nicht Unruhe bewirkende
Gegenstände behandeln überdem ist er überzeugt, daß,
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